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Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung, Sitz Bad Liebenzell 
 
Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 
                                                         
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Schwarzwaldwasserversorgung hat in ihrer 
Sitzung vom 24.11.2025 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt: 
 
1. Wirtschaftsplan 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt  
a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je     4.393.000,00 EUR 
b) im Liquiditätsplan mit Einnahmen und Ausgaben von je      1.871.000,00 EUR 
c) im Gesamtvolumen mit                                   6.264.000,00 EUR 
                                                             
2. Betriebskostenumlage 
Die Betriebskostenumlage wird vorläufig festgesetzt auf 
a)  11.730,00 EUR (zuzüglich Mehrwertsteuer) je l/s Bezugsrecht und 
b)             0,89 EUR (zuzüglich Mehrwertsteuer) je m3 Wasserabnahme. 
Die Betriebskostenumlage ist im Rahmen des Jahresabschlusses endgültig festzusetzen. 
 
3. Eigenvermögensumlage 
Eine Eigenvermögensumlage wird nicht festgesetzt. 
 
4. Verrechnungssatz für Dienstleistungen 
Der Verrechnungssatz für Dienstleistungen im Jahr 2026 beträgt 69,00 EUR (zuzüglich 
Mehrwertsteuer) pro Stunde. 
 
5. Kaufpreis für Bezugsrechte 
Der Kaufpreis pro l/s Bezugsrecht wird im Wirtschaftsjahr 2026 auf 97.444,06 EUR  
festgelegt (nicht umsatzsteuerpflichtig).  
 
6. Kredite 
Im Wirtschaftsjahr 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 687.000 EUR erforderlich. 
 
7. Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000,00 EUR. 
Der Verbandsvorsitzende wird ermächtigt, Kassenkredite bis zu dieser Höhe aufzunehmen. 
 
8. Liquiditätsplan Finanzplanung 2025 – 2029 
Die Finanzplanung 2025 bis 2029 des Liquiditätsplans wird zur Kenntnis genommen. 
 

Das Landratsamt Calw als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 23.12.2025 die 
Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2026 nach § 20 GKZ i.V.m. § 12 
Abs. 1 Satz 3 EigBG bestätigt. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 enthält als 
genehmigungspflichtigen Teil die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 687.000 EUR, die 
Genehmigung durch das LRA Calw nach §20 GKZ i.V.m. §3 EigBG i.V.m. §87 Abs. 2 GemO ist 
erfolgt. 
Der Wirtschaftsplan wird auf der Internetseite des Zweckverbandes 
Schwarzwaldwasserversorgung unter https://www.schwarzwaldwasser.de  
unter ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG bereitgestellt und ist dort mindestens bis zur 
Bekanntmachung des nächsten Wirtschaftsplans abrufbar. 
 
 

Bad Liebenzell, 13. Januar 2026 
 
 
 
Markus Wendel  
Verbandsvorsitzender 
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